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1 Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Mosbach stellt den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tannenhof, Nr. 2.39“ auf.  

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke, Flst.Nr. 3618 und 3619/1, mit einer Fläche von 

ca. 0,33 ha.  

Die Johanniter Betriebsgesellschaft mbH plant an dieser Stelle den Um-, bzw. Neubau des 

Pflegeheimes Tannenhof. 

Im Aufstellungsverfahren ist eine artenschutzrechtliche Prüfung notwendig. 

Die Stadt als Träger der Bauleitplanung ist zunächst einmal nicht Adressat des Artenschutzrechts. 

Dennoch entfalten die artenschutzrechtlichen Vorschriften eine mittelbare Wirkung. Bauleitpläne, 

denen aus Rechtsgründen die Vollzugsfähigkeit fehlt, sind unwirksam. 

Es muss deshalb schon bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ermittelt werden, ob und in wel-

cher Weise in Folge der Bauleitplanung artenschutzrechtliche Verbote tangiert werden. 

Sind Beeinträchtigungen zu erwarten, die nach den artenschutzrechtlichen Vorschriften verboten 

sind, muss eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich sein.  
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Nach § 44 BNatSchG
1
, Absatz 1 ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Absatz 5 führt aus: 

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die nach §17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für 

Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 (= Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 

30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB) 

gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5.  

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vo-

gelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 

aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare 

der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der 

gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2.  das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädi-

gung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den 

Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 

Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.  

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 

Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

 

Aufgabe des Fachbeitrags Artenschutz ist es, die zur artenschutzrechtlichen Prüfung notwendigen 

Grundlagen zusammenzustellen und ggf. eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorzuberei-

ten. 

In die Untersuchung einbezogen werden die in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- 

und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und die in Baden-Württemberg brütenden 

europäischen Vogelarten. 

                                                      
1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009, das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist.  
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2 Lebensraumbereiche und -strukturen 

 

Das Plangebiet liegt im Südosten von Neckarelz am Tannenweg.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage des Gebietes (M 1:10.000) 

 

 

Abb. 2: Bestand (M 1:1.000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Osten, Norden und Westen grenzen mit Wohngebäuden, überwiegend in mehrstöckiger Bau-

weise, bebaute Flächen an. 

Die Gebäude des Tannenhofs schließen dicht an die Straße an. Nach vorne gibt es eine Terrasse mit 

kleinen Grünflächen (Bodendecker, Formschnitt). 

Nach Südwesten bleibt eine schmale Rasenflächen zum Nachbargrundstück.  

Der Hof oberhalb bzw. hinter den Gebäuden ist eingezäunt und reicht bis zur bewaldeten und ver-

schattenden Böschung.  

In der westlichen Hoffläche hinter dem Haus liegen Tiergehege mit Ziegen und Enten. Die östliche 

Hoffläche besteht aus einem Kiesdach und ist ansonsten gepflastert.  

Im Südosten grenzt der Alte Gemeindewald (Flürleshang) an, der von 180 m üNN an der Plange-

bietsgrenze relativ steil zur Hochfläche um den Hardhof mit über 320 m üNN ansteigt.  

Auf einen schmalen Laubwaldstreifen mit einzelnen Kiefern folgt ein der Flürleinweg (lokaler 

Wanderweg M3 Neckarzimmern-Weg). Der Wald setzt sich in ähnlicher Zusammensetzung 
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oberhalb fort. Nach der Forsteinrichtung gehört die Waldfläche zum Distrikt 11 Gemeindewald 

Abteilung 11, Flürleshang a 3/18.Unter dem Schirm 180jähriger Eichen stockt ein Laubwald mit 

wenig Lärche, Durchschnittsalter 27 Jahre, aus Buchen, Berg- und Feldahorn, Eiche und Lärche. 

 

3 Wirkungen des Bebauungsplans 

 

Die ganze Fläche des Geltungsbereiches wird als Sonstiges Sondergebiet Seniorenhaus (SOSH) 

festgesetzt.  

Das bestehende Seniorenheim wird abgerissen und das Areal mit einem Seniorenzentrum neu 

bebaut. 

Es ist davon auszugehen, dass nicht nur die Gebäude abgerissen, sondern auch die seitlichen 

Grünflächen und die Hofflächen zum Wald hin abgeräumt werden. 

Nachrichtlich stellt der BP den Umbau des angrenzenden Waldes zum ökologisch gestuften Wald-

trauf in einer Tiefe von 30 m dar.  

Dieser Umbau wird spätestens mit dem Beginn des Neubaus beginnen müssen. Er wird bei einer 

Tiefe von 30 m über den oberhalb verlaufenden Wald- und Wanderweg hinausreichen und zumin-

dest für den Streifen bis zum Waldweg mit dem Fällen aller Bäume verbunden sein. 

 

 

4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

 

 

4.1 Europäische Vogelarten 

 

Das Plangebiet wurde einmal am 20. Juli 2019 begangen und es wurden dabei 19 Vogelarten nach-

gewiesen.  

Der Gutachter wertete 5 der nachgewiesenen Arten als potentielle Brutvögel am Gebäude, 5 kön-

nen potentiell in den Gebüschen vor dem Haus brüten. Hinterm Haus, im Garten und am Waldrand 

können 16 Arten potentiell brüten. Hinzu kommen weitere potentielle Brutvögel (3, 2, 7), die nicht 

nachgewiesen wurden. 

Im anschließenden Wald kämen weitere potentielle Brutvögel dazu. 

In der Tabelle sind die potentiellen Brutvögel entsprechend ihrem Brutverhalten zusammengestellt.  

 

Tabelle: Brutverhalten der potentiellen Brutvogelarten 

 

Freibrüter Amsel, Buchfink, Distelfink, Eichelhäher, Elster, Gartengrasmücke, Girlitz, 

Grünfink, Hänfling, Heckenbraunelle, Kernbeißer, Mönchsgrasmücke, 

Rabenkrähe, Ringeltaube, Singdrossel, Zilpzalp 

Höhlenbrüter Blaumeise, Buntspecht, Grünspecht, Kleiber, Kohlmeise, Sumpfmeise, Star 

Halbhöhlenbrüter Bachstelze, Hausrotschwanz, Haussperling 

Bodenbrüter  Rotkehlchen, Zaunkönig 

Nischen-/Gebäude-

brüter 

Mauersegler, Turmfalke 

 

Die Rote Liste
1
 bewertet 24 Arten als nicht gefährdet. Das heißt, ihre Bestände nehmen entweder 

zu, sind langfristig stabil oder die festgestellten Rückgänge sind gemessen am aktuellen Bestand 

nicht bedrohlich.  

                                                      
1
 LUBW, Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs, 6. Fassung. Stand 31.12.2013. 
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Haussperling, Mauersegler und Turmfalke stehen auf der Vorwarnliste. Der Sperling ist noch sehr 

häufig, der Mauersegler häufig, beider Brutbestände haben im kurzfristigen Trend aber stark abge-

nommen. Beim mäßig häufigen Turmfalken ist der Brutbestand stabil bzw. leicht schwankend.     

Der Hänfling, stark gefährdet, zeigt kurzfristig sehr starke Bestandsabnahmen und ist mäßig häufig. 

Prüfung der Verbotstatbestände 

 

Werden Vögel verletzt oder getötet? (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) 

Situation 

Das Plangebiet wurde einmal am 20. Juli 2019 begangen und es wurden dabei 19 Vogelarten nach-

gewiesen.  

Der Gutachter wertete 5 der nachgewiesenen Arten als potentielle Brutvögel am Gebäude, 5 kön-

nen potentiell in den Gebüschen vor dem Haus brüten. Hinterm Haus, im Garten und am Waldrand 

können 16 Arten potentiell brüten. Hinzu kommen weitere potentielle Brutvögel (3, 2, 7), die nicht 

nachgewiesen wurden. 

Im anschließenden Wald kämen weitere potentielle Brutvögel dazu. 

Prognose 

Die Bestandsgebäude werden abgerissen und neue Gebäude errichtet.  

Es ist davon auszugehen, dass auch die Grünflächen um die Gebäude einschließlich der darin 

stehenden Gehölze abgeräumt werden. 

Für den Umbau des angrenzenden Waldes zum ökologisch gestuften Waldtrauf in einer Tiefe von 

30 m müssen alle höheren Bäume gefällt und ein mehr oder weniger großer Teil der niedrigeren 

Bäume auf den Stock gesetzt werden. Sträucher können wahrscheinlich stehen bleiben, werden 

aber bei der Fällaktion mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen.  

Bei einem Abriss der Gebäude, der Rodung von Gehölzen und beim Abräumen sonstiger Vegeta-

tion während der Brutzeit ist zu befürchten, dass Vögel zu Schaden kommen.  

Nester mit Eiern können zerstört, Jungvögel und u.U. auch brütende Altvögel können verletzt oder 

getötet werden.  

Vermeidung 

Um zu verhindern, dass Vögel verletzt oder getötet werden, wird im Bebauungsplan Folgendes 

festgesetzt. 

„Im Vorfeld geplanter Baumaßnahmen dürfen Gehölze, soweit erforderlich, nur im Zeitraum 

zwischen dem 1.10. und dem 28.2. gefällt werden. Holz und Astwerk sind unverzüglich abzuräu-

men.“  

Und als Hinweis: Dies gilt auch für Fällungen und Rodungen im Zusammenhang mit dem Umbau 

des angrenzenden Waldes.  

„ Die Gebäude dürfen grundsätzlich nur im o.g. Zeitraum abgerissen werden. Eine Ausnahme ist 

möglich, wenn nachgewiesen wird, dass es an den Gebäuden keine Vogelbruten gibt. Unter Um-

ständen ist es sinnvoll Strukturen, die sich zum Anlegen von Nestern eignen, vor dem Brutbeginn 

unbrauchbar zu machen.“  

Der Tatbestand tritt nicht ein 

 

Werden Vögel während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich gestört, d.h. ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population zu erwarten? (§ 44 Abs. 1 Nr. 2) 

Situation 

Das Plangebiet wurde einmal am 20. Juli 2019 begangen und es wurden dabei 19 Vogelarten nach-
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gewiesen.  

Der Gutachter wertete 5 Arten als potentielle Brutvögel am Gebäude, 5 können potentiell in den 

Gebüschen vor dem Haus brüten. Hinterm Haus, im Garten und am Waldrand können 16 Arten 

potentiell brüten. Hinzu kommen weitere potentielle Brutvögel (3, 2, 7), die nicht nachgewiesen 

wurden. 

Die nachgewiesenen Vogelarten sind Arten der Siedlung und des Siedlungsrandes im Übergang 

zum Wald.  

Als Raum der lokalen Populationen wird das Stadtgebiet südöstlich der B 27 mit dem Stadtrand im 

Übergang zum Alten Gemeindewald und Hardtwald definiert.  

Für die in der Roten Liste BW als nicht gefährdet bewerteten Arten wird davon ausgegangen, dass 

der Erhaltungszustand der lokalen Populationen günstig ist. 

Für die Arten der Vorwarnliste wird er mit ungünstig-unzureichend bewertet, für den stark gefähr-

deten Hänfling mit ungünstig/schlecht. 

Prognose 

Die Bestandsgebäude werden abgerissen und neue Gebäude errichtet.  

Es ist davon auszugehen, dass auch die Grünflächen um die Gebäude einschließlich der darin 

stehenden Gehölze abgeräumt werden. 

Für den Umbau des angrenzenden Waldes zum ökologisch gestuften Waldtrauf in einer Tiefe von 

30 m müssen alle höheren Bäume gefällt und ein mehr oder weniger großer Teil der niedrigeren 

Bäume auf den Stock gesetzt werden. Sträucher können wahrscheinlich stehen bleiben, werden 

aber bei der Fällaktion mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen.  

Im Plangebiet gehen nur wenige Brutmöglichkeiten verloren. Der Erhaltungszustand lokaler Po-

pulationen wird sich deswegen nicht verschlechtern. Wenn die Bauherrschaft den Empfehlungen 

weiter unten folgt, kann sich insbesondere für an Gebäuden brütende Arten sogar eine Verbesse-

rung ergeben.      

Durch den Umbau der ca. 2.500 m² großen Waldfläche im Anschluss an das Plangebiet ändert sich 

das Spektrum an Brutmöglichkeiten in dieser Fläche grundlegend. Insbesondere Arten, die in Höh-

len und in den Kronen der größeren Bäume brüten verlieren Brutmöglichkeiten. Die umgebende, 

im Verhältnis sehr große Waldfläche bietet aber genügende Ausweichmöglichkeiten, sodass eine 

Verschlechterung der Erhaltungszustände lokaler Populationen nicht zu erwarten ist. 

Störungen durch die Bauarbeiten sind zeitlich und räumlich begrenzt. Die spätere Nutzung wird 
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nicht störender sein, als die Aktuelle. 

Vermeidung 

s. o.  

Der Tatbestand tritt nicht ein 

 

 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-

stört? (§ 44 Abs. 1 Nr. 3) 

Situation 

Das Plangebiet wurde einmal am 20. Juli 2019 begangen und es wurden dabei 19 Vogelarten nach-

gewiesen.  

Der Gutachter wertete 5 Arten als potentielle Brutvögel am Gebäude, 5 können potentiell in den 

Gebüschen vor dem Haus brüten. Hinterm Haus, im Garten und am Waldrand können 16 Arten 

potentiell brüten. Hinzu kommen weitere potentielle Brutvögel (3, 2, 7), die nicht nachgewiesen 

wurden. 

Im anschließenden Wald kämen weitere potentielle Brutvögel dazu. 

Prognose 

Die Bestandsgebäude werden abgerissen und neue Gebäude errichtet.  

Es ist davon auszugehen, dass auch die Grünflächen um die Gebäude einschließlich der darin 

stehenden Gehölze abgeräumt werden. 

Durch den Abbruch der Gebäude gehen Nistmöglichkeiten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) von 

Nischen- und Gebäudebrütern verloren. Sie werden aber an den Neubauten, insbesondere wenn die 

unten genannten Empfehlungen umgesetzt werden, auch wieder entstehen.     

An den wenigen Gehölzen gehen nur wenige Nistmöglichkeiten von Freibrütern verloren. 

Trotz der Abbrüche und Rodungen im Plangebiet wird die ökologische Funktion der Fortpflanz-

ungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

Durch den Umbau der ca. 2.500 m² großen Waldfläche im Anschluss an das Plangebiet ändert sich 

das Spektrum an Brutmöglichkeiten in dieser Fläche grundlegend.  

Die meisten Arten finden in der umgebenden großen Waldfläche genügend Ausweichmöglich-

keiten. Bei den höhlenbrütenden Arten reicht das Angebot in der Umgebung aber wahrscheinlich 

nicht aus. Vorsorglich werden die unten beschriebenen Maßnahmen ergriffen und damit sicherge-

stellt, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt wird. 

Es ist schwierig bis unmöglich zu ermitteln, wie viele tatsächlich genutzte bzw. auch ungenutzte 

Höhlen und ähnliche Strukturen es in der umzubauenden Waldfläche gibt. Es wird es deshalb an-

genommen, dass je 125 m² eine auch tatsächlich von Vögeln genutzte Struktur verloren geht.      

Vorgezogene Maßnahmen (CEF) 

In den umgebenden Waldflächen werden insgesamt 20 Nistkästen unterschiedlicher Bauart und 

Größe aufgehängt. 

- 3 Nisthöhlen mit 32 mm Fluglochweite,  

- 3 Nisthöhlen mit 26 mm Fluglochweite, 

- 3 Nisthöhlen mit 45 mm Fluglochweite, 

- 3 Baumläuferhöhlen,  

- 3 Kleiberhöhlen mit 32 mm Fluglochweite, 
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- 5 Halbhöhlen. 

Verwendet werden Kästen aus Holzbeton mit Marderschutz. 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt. (§ 44 Abs. 5) 

 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten schon in der Planung und beim Bau Maßnahmen zu berück-

sichtigen, die den betroffenen Vögeln bzw. Vogelarten zu Gute kommen. 

Informationsblätter mit Beispielen von Nisthilfen für Nischenbrüter, Mauersegler und den Haus-

sperling sind als Anlage beigefügt. 

Es wird empfohlen solche Nisthilfen einzuplanen. 

 

 

4.2 Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 

Berücksichtigt werden die in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- und Pflanzenarten 

des Anhang IV der FFH-Richtlinie. 

Wie in der Checkliste im Anhang dokumentiert ist, wurde zuerst für jede Art geprüft, ob der Wirk-

raum des Bebauungsplans im bekannten Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art liegt. 

Bei der Begehung des Gebiets wurde auch geprüft, ob es im Geltungsbereich und seinem nahen 

Umfeld artspezifische Lebensräume bzw. Wuchsorte gibt. 

Mit Ausnahme der Fledermäuse und der Zauneidechse konnte für alle Arten des Anhang IV nach 

dieser überschlägigen Prüfung ausgeschlossen werden, dass sie im Wirkraum vorkommen oder 

betroffen sein können. 

 

 

4.2.1 Zauneidechse 

 

Die Teilflächen der beiden Grundstücke, die nicht überbaut oder in irgendeiner Art versiegelt oder 

befestigt sind, sind als Lebensraum für Zauneidechsen gänzlich ungeeignet. Die Rasenflächen 

hinter den Gebäuden bekommen allenfalls ab dem späten Nachmittag Sonne und das auch nur 

kurze Zeit.  

Sie werden zudem, wie alle Grünflächen um die Gebäude, intensiv genutzt oder gepflegt.  

Nein, Eidechsen gibt es hier nicht. Ein Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 

BNatSchG ist nicht zu erwarten. 

 

 

4.2.2 Fledermäuse 

 

Nach der Abschichtungstabelle im Anhang sind mindestens 8 Fledermausarten im Landschafts-

raum zu erwarten.  

Das Tannenhofareal ist für Fledermäuse als Jagdgebiet ohne Bedeutung. Das gilt nicht gleicher-

maßen für die Gebäude. 

2017 wurde in einem Rolladenkasten eines nahe gelegenen Mehrfamilienhauses ein Quartier von 

Abendseglern (Nyctalus noctula) nachgewiesen.  

Es gab Hinweise darauf, dass es in den Hochhäusern mit Flachdach und Attika weitere Quartiere 

gibt. Eine Wochenstube und selbst Winterquartiere sind nicht unwahrscheinlich. 
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Die Gebäude des Tannenhof sind ähnlich strukturiert. Im September 2019 wurden deshalb eine 

Relevanzbegehung und eine Ausflugkontrolle durchgeführt
1
 

Bei der Relevanzbegehung wurden die Nordseite, die Ostseite und die Westseite des Gebäudekom-

plexes des Altenheims voll eingesehen. Die Südseite war nur von den Seiten her einsehbar, da 

dieser Bereich eingezäunt ist.  

Auf allen 4 Seiten des Gebäudekomplexes sind, bedingt durch die Bauweise, potenzielle Fleder-

mausquartiere vorhanden. Es handelt sich dabei um potenzielle Spaltenquartiere unter der aus 

Blech bestehenden Attikaabdeckung.   

Bei der Ausflugkontrolle an der Nordostecke am 6. September 2019 im Anschluss an die Relevanz-

begehung konnten keine ausfliegenden Fledermäuse beobachtet werden. Da der Termin aber zu 

spät im Jahr war, können daraus keine Schlüsse bezüglich einer Quartiernutzung im Sommer ge-

zogen werden. 

In dem Gebäudekomplex gibt es zahlreiche Strukturen, die potenzielle Fledermausquartiere sein 

können. Eine tatsächliche Nutzung dieser potenziellen Quartiere ist aktuell noch unklar.  

Nicht ausgeschlossen werden können potenzielle Baumquartiere im südlich anschließenden Wald 

und die Nutzung unterirdischer Gebäudeteile als Winterquartier. 

Die Bestandsgebäude werden abgerissen und die Grünflächen um die Gebäude werden 

einschließlich der darin stehenden Gehölze abgeräumt. 

Für den Umbau des angrenzenden Waldes zum ökologisch gestuften Waldtrauf in einer Tiefe von 

30 m müssen alle höheren Bäume gefällt und ein mehr oder weniger großer Teil der niedrigeren 

Bäume auf den Stock gesetzt werden.  

Es gehen Strukturen verloren, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von Fledermäusen als       

Quartier genutzt werden. Nach dem aktuellen Kenntnisstand können weder Wochenstuben noch 

Winterquartiere ausgeschlossen werden.  

Um sicherstellen zu können, dass Verbotstatbestände nicht ausgelöst werden, muss wie folgt 

vorgegangen werden. 

 

 In der Waldumbaufläche muss zur Erfassung potenzieller Baumquartiere in der laubfreien 

Zeit eine Baumquartierkartierung durchgeführt werden. 

Werden potentielle Quartierbäume festgestellt, müssen diese bei der Fällaktion in der Wald-

umbaufläche zunächst stehen bleiben. Erst nach der Kontrolle durch einen Fledermausgut-

achter dürfen sie gefällt werden.  

 Werden keine potentiellen Quartierbäume festgestellt und ergeben sich bei Detektorbegehun-

gen und automatischen Erfassungen keine Hinweise auf eine Winterquartiernutzung kann 

der Wald zwischen Oktober und Februar gerodet bzw. umgebaut werden. 

 Die unklare Nutzung der potenziellen Quartiere unter den Attikablechen, rings um den Ge-

bäudekomplex, muss mit Ausflugbeobachtungen bearbeitet werden. Diese Ausflugbeobach-

tungen sind zum einen in der Wochenstubenzeit (Juni, Juli) durchzuführen, zum anderen 

auch in der Zugzeit (Ende August). 

 Da unterirdische Bereiche des Gebäudekomplexes eventuell als Winterquartier dienen 

können, muss der Gebäudekomplex durch eine Begehung nach Spuren von Fledermäusen 

abgesucht werden.  

In der Zwischenzeit wurde eine Abrissgenehmigung erteilt und mit dem Abriss der südwest-

lichen Gebäude begonnen, sodass Untersuchungen bezüglich dieser Gebäude nicht mehr 

möglich sind. Ob es in bzw. an den Gebäuden besetzte Quartiere gab lässt sich nicht mehr 

feststellen. 

Bei der ersten Untersuchung Anfang August gab es keine Ausflugbeobachtungen aus den 

                                                      
1 Begehung und Kontrolle am 06.09.2019 durch Dr. Alfred Nagel, 89601 Schelklingen-Ingstetten 
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noch bestehenden Gebäuden durch die beiden Fledermausgutachter. Es kann daraus zwar 

nicht sicher geschlossen, aber doch vermutet werden, dass auch an den Abrissgebäuden 

keine Fledermäuse hingen. Falls doch, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Tiere 

durch Flucht hätten entziehen können. 

 Werden an den noch bestehende Gebäuden - sie werden voraussichtlich erst im nächsten Jahr 

abgerissen - keine Winterquartiere gefunden und Ausflüge beobachtet, dann ergeben sich 

keine Einschränkungen zur bisher festgelegten Verfahrensweise von des Abbruchs. 

 Bei einer Nutzung von Gebäudeteilen als Winterquartier, dürfen diese nur abgerissen 

werden, wenn keine Nutzung mehr besteht. Ggf. ist ein Verschießen zu Zeiten der Nicht-

nutzung notwendig. 

 Werden Ausflüge aus den Attikabereichen beobachtet, ist ein Abriss der Gebäude erst in 

Zeiten möglich in denen keine Nutzung der Quartiere mehr besteht. Ggf. ist auch hier ein 

Verschießen zu Zeiten der Nichtnutzung notwendig bzw. sinnvoll. 

Über diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass Fledermäuse nicht getötet oder verletzt werden 

können.   

Erheblichen Störungen der lokalen Populationen der Fledermäuse treten, selbst wenn einzelne, tat-

sächlich genutzte Quartiere verloren gehen würden, nicht auf. In der großen Waldfläche gibt es ge-

nügend Ausweichmöglichkeiten. Quartiermöglichkeiten wie die Attiken gibt es im Umfeld be-

kanntlich reichlich. Bei Winterquartieren ist es entsprechend. Keller wie unter dem Tannenhof gibt 

es in der Umgebung zu Hauf.  

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird. Sollte sich bei der Kontrolle der potentiellen Baumquartiere eine tat-

sächliche Nutzung herausstellen, werden vorsorglich je Quartiernachweis im Wald oberhalb des 

Plangebietes 2 Fledermaushöhlen aufgehängt. 

Der Abriss der Gebäude sollte, soweit es um die Attiken geht, durch eine Umweltbaubegleitung 

kontrolliert werden, um zumindest im Nachhinein Gewissheit über eine Nutzung zu bekommen.  

Unabhängig davon wird empfohlen beim Neubau Quartiermöglichkeiten einzuplanen. 

Ein Informationsblatt mit Beispielen zu Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse an Gebäuden ist 

als Anlage beigefügt. 

 

 

Mosbach, den 20.8.2020 
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Anlagen 

 
Checkliste Tier- und Pflanzenarten FFH-Richtlinie Anhang IV 

 

Peter Baust, Ornithologische Untersuchung Bebauungsplan „Tannenhof, Nr. 2.39“, Tabelle August 2019 

 

Informationsblatt Nischenbrüter 

Informationsblatt Haussperling 

Informationsblatt Mauersegler 

Informationsblatt Fledermäuse 












